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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T  Drucksache 19 / 1962 
Landtag 11.12.18  
19. Wahlperiode  

Antrag (Entschließung) der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, der SPD und der 
FDP 

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention – subjektive Rechte ins Bremische 
Hochschulgesetz aufnehmen 

Im März 2009 trat das „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderung“, die UN-Behindertenrechtskonvention, in der Bundesrepublik 
Deutschland in Kraft. Das Übereinkommen verbietet die Diskriminierung in al-
len Lebensbereichen. Für die Umsetzung dieses Zieles verlangt die Behinder-
tenrechtskonvention alle geeigneten Schritte zu ergreifen, um die gleichbe-
rechtigte Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen beziehungsweise Barri-
eren abzubauen. Seit 2009 sind daher zahlreiche Maßnahmen sowohl auf Bun-
des- als auch auf Landesebene eingeleitet worden, die im „Nationalen Akti-
onsplan der Bundesregierung“ und in den Aktionsplänen der Länder nieder-
geschrieben wurden. Der „Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention im Land Bremen“, der im Dezember 2014 vom Bremer Senat 
beschlossen wurde, legte als einen Handlungsschritt fest das Bremische Behin-
dertengleichstellungsgesetz (BGG) fortzuentwickeln.  

Bei der jüngst vorgenommenen Weiterentwicklung des Bremischen Behinder-
tengleichstellungsgesetzes konnten wichtige Verbesserungen erzielt werden, 
um unter anderem die Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen ab-
zubauen, bei Problemen ein Schlichtungsverfahren zu initiieren oder Verstöße 
gegen das Benachteiligungsverbot durch einen Verband feststellen zu können.  

Bei der parlamentarischen Beratung zeigte sich allerdings in Bezug auf das Bre-
mische Hochschulgesetz ein Problem bei der Umsetzung der Inklusion im Wis-
senschaftsbereich. Die Weiterentwicklung der Inklusion an der Universität 
Bremen und an den Hochschulen im Land Bremen wird zwar in der Praxis ver-
folgt, wie aus der Vorlage VL-473/2018 aus der Sitzung des Ausschusses für 
Wissenschaft, Medien Datenschutz und Informationsfreiheit vom 15. August 
2018 hervorgeht, jedoch ist der Abbau von individuellen Barrieren bislang ver-
besserungsfähig. Auch wenn das Bremische Hochschulgesetz in § 4 Absätze 6 
und 11 allgemeine Leitlinien zur Inklusion festlegt, sind darüber hinaus keine 
subjektiven Rechte für Menschen mit Behinderungen im Gesetz festgeschrie-
ben. Daraus ergibt sich, dass das Benachteiligungsverbot im Hochschulbereich 
für die Betroffenen aufgrund fehlender gesetzlicher Grundlage nicht individu-
ell einklagbar ist.  

Aus diesem Grund ist es geboten, die Weiterentwicklung des Bremischen 
Hochschulgesetzes als eines der ersten Vorhaben der nächsten Legislaturperi-
ode ins Auge zu fassen, um auch hier im Sinne der UN-Behindertenrechts-
konvention die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe zu gewährleis-
ten.  

Die Bürgerschaft (Landtag) möge beschließen:  

1. Die Bürgerschaft (Landtag) unterstreicht die Bedeutung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention, bekennt sich zu deren Zielsetzung und verfolgt 
die Umsetzung im Land Bremen mit Nachdruck. 
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2. Die Bürgerschaft (Landtag) erkennt die hohe Bedeutung einer gesetzlich 
verankerten Inklusionsstrategie auch für den Wissenschafts- und Hoch-
schulbereich an und erachtet es als notwendig, das Bremische Hochschul-
gesetz dahingehend fortzuentwickeln. Die Bürgerschaft (Landtag) hält da-
her die Aufnahme von subjektiven Rechten ins Hochschulgesetz für vor-
dringlich. Eine frühzeitige Aufnahme von Gesprächen zwischen dem 
Senat und dem Landesbehindertenbeauftragten ist wünschenswert.  

Sahhanim Görgü-Philipp, Dr. Henrike Müller, Dr. Maike Schaefer 
und Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Klaus Möhle, Ingelore Rosenkötter, Arno Gottschalk, Björn Tschöpe 
und Fraktion der SPD 

Dr. Magnus Buhlert, Lencke Steiner und Fraktion der FDP 
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